
Stadt Eschweiler      Protokolldatum: 13.04.2006 
 
 
 

N i e d e r s c h r i f t 
 

über die Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, 29.03.2006, 16.00 Uhr, im Ratssaal des Rat-
hauses, Rathausplatz 1, 52249 Eschweiler 
 
 
Anwesend vom Stadtrat: 
 
die Damen und Herren Ratsmitglieder 
 
SPD 
Bündgen, 
Dickmeis, 
Gartzen, 
Gehlen, 
Heidbüchel, 
Kämmerling, 
Kendziora, 
Koch, 
Krauthausen, 
Ladwig, 
Löhmann, 
Medic, 
Noichl, 
Paul, 
Rütten, 
Scholz, 
Schultheis, 
Schyns, 
Weidenhaupt, 
Weißhaupt, 
Zimmermann, 
Zollorsch, 
 
 
 

CDU 
Brief, 
Casel, 
Dittrich, 
Dondorf,  
Faschinger, 
Groß, 
Kamps, 
Kortz, 
Krauthausen, 
Lennartz, 
Peters, 
Pohl, 
Schieren, 
Schmitz, 
Stolz, 
Willms, 
 
 
 
 
 
 
Anwesend von der Verwaltung:
Herr Bgm. Bertram, 
Herr Beig. Schulze, 
Herr Beig. Knollmann, 
Frau Breil, 
Herr Darius, 
Herr Fütterer, 
Herr Gühsgen, 
Herr Dr. Hartlich, 
Herr Jopke, 
Herr Kaever, 
Herr Kamp, 
Herr Müller, 
Herr Rehahn, 
Herr Röhrig, 
Herr Schreiber, 
Herr Weidenhaupt, 
Herr Wipperfürth, 
 

UWG 
Müller, 
Olbrich, 
Spies, 
Waltermann, 
 
GRÜNE 
Leisten, 
Pieta, 
 
FDP 
Göbbels, 
Krieger, 
Theuer, 
 
 
es fehlte: 
Bosser, 
Wagner, 
 
 
entschuldigt: 
Schürmann, 
 
 
 
 
 
 
Schriftführer: 
Frau Baader, 
Frau Hannen. 
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Tagesordnung: 
 
 
A) Öffentlicher Teil 
 

A 1) Fragestunde für Einwohner 
 
A 2) Genehmigung einer Niederschrift  
 
A 3) Wiederwahl von Herrn Beigeordneten Manfred Knollmann zum Beigeordneten 

und Kämmerer; 
 Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 08.03. 

2006 
 VV-Nr. 116/06 
 
A 4) Haushaltssatzung 2006 
 
 A 4.1) Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt 

Eschweiler für das Haushaltsjahr 2006 gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW 
 
 A 4.2) Erlass der Haushaltssatzung 2006 
   VV-Nr. 111/06 
 
 A 4.3) Finanzplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2005 

– 2009  
   VV-Nr. 037/06 
 
 A 4.4) Haushaltssicherungskonzept 2005 – 2009; 
   hier: 1. Fortschreibung 
   VV-Nr. 098/06 
 
A 5) Jahresrechnung 2005 
 VV-Nr. 083/06 
 
A 6) Bildung von Haushaltsausgaberesten 
 - Genehmigung einer Dringlichen Entscheidung - 
 VV-Nr. 049/06 
 
A 7)  Rückzahlung der gewährten Zuwendung der Bezirksregierung Köln gemäß Be-

scheid vom 16.07.2003 über 185.164,35 € aus dem Jahre 1989 für Straßen-
baumaßnahmen zuzüglich Zinsen 

 VV-Nr. 040/06 
 
A 8) Satzung der Stadt Eschweiler über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 

für das Haushaltsjahr 2006 
 VV-Nr. 101/06 
 
A 9) Mitgliedschaft in der Eifel-Touristik Agentur NRW e.V. 
 VV-Nr. 063/06 
 
A 10) Beteiligung der Stadt Eschweiler an der EWV Energie- und Wasserversorgung 

GmbH; 
 hier:  Gründung der regionetz GmbH 
 VV-Nr. 108/06 
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A 11) Wahl von Schiedspersonen für die Schiedsamtsbezirke Eschweiler I, Eschwei-
ler VI und Eschweiler VII 

 VV-Nr. 107/06 
 
A 12) Ordnungsbehördliche Verordnung für die verkaufsoffenen Sonntage am 02.04. 

2006 im Rahmen des Frühlingsstadtfestes vom 31.03. – 02.04.2006 und am 
10.09.2006 im Rahmen des Handwerkermarktes mit Autoschau vom 08.09.– 
10.09.2006 

 - Genehmigung einer Dringlichen Entscheidung - 
 VV-Nr. 045/06 
 
A 13) Resolution zum Erhalt der Autobahnwache Eschweiler; 
 hier: Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD vom 

08.02.2006 
 VV-Nr. 091/06 
 
A 14) Bestandssicherung des Kids-Klubs bis zum Jahresende 2006 
 VV-Nr. 089/06 
 
A 15) Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Energiekostenbeteiligung für die Nut-

zung städtischer Sportanlagen sowie kreiseigener Sportanlagen im Stadtgebiet 
 VV-Nr. 349/05 
 
A 15.1 Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Jugendförderung der Eschweiler Sport-

vereine 
 VV-Nr. 351/05 
 
A 16) Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Pflege 

und Unterhaltung von Sportanlagen 
 VV-Nr. 352/05 
 
A 17) Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Eschweiler; 
 hier: Finanzielle Eckwerte 
 VV-Nr. 078/06 
 
A 18) Zahlung eines Alterssicherungsbeitrages an Pflegefamilien 
 VV-Nr. 086/06 
 
A 19) Resolution zu Kürzungen der Landesregierung NRW im Bereich der Kinder- 

und Jugendhilfe; 
 hier: Antrag der Ratsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 

13.02.2006 
 VV-Nr. 082/06 
 
A 20) Straßenbenennung bzw. Straßenumbenennung für die Umgehungsstraßen      

B 264 n und K 23 n im Bereich Weisweiler 
 VV-Nr. 047/06 
 
A 21) Empfangsgebäude Hauptbahnhof Eschweiler; 
 hier:  - Festlegung des Stadterneuerungsgebietes 
   - Maßnahmenplan  
 VV-Nr. 090/06 
 
A 21.1 L 11n-Süd: „Ortsumgehung Hastenrath“ 
 VV-Nr. 079/06 
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A 22)  Planungsangelegenheiten 
 

A 22.1) 52. Änderung des Flächennutzungsplans - Fronhoven -; 
hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Beschluss der Flä-

chennutzungsplanänderung 
VV-Nr. 318/05 
 
A 22.2) 83. Änderung des Flächennutzungsplanes - Langwahn -; 

hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Beschluss der Flä-
chennutzungsplanänderung 

VV-Nr. 019/06 
 
A 22.3) 6. Änderung des Bebauungsplans E 6 - Krankenhaus -; 
 hier:  Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Satzungsbeschluss 
VV-Nr. 021/06 
 
A 22.4) Bebauungsplan E 51, 7. Änderung - Odilienstraße -; 
 hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung und Satzungsbeschluss 
VV-Nr. 026/06 
 
A 22.5) Bebauungsplan 232 - Am Obergraben -; 
 hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung und Satzungsbeschluss 
VV-Nr. 077/06 
 
A 22.6) Bebauungsplan 259 - Huppertzbruch -; 
 hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung und Satzungsbeschluss 
VV-Nr. 075/06 
 
A 22.7) 1. Änderung des BP 245 - Hainbuchenweg -; 
 hier:  Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Satzungsbeschluss 
VV-Nr. 060/06 
 
A 22.8) 2. Änderung des BP 227 - Stadtgarten -; 
 hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Satzungsbeschluss 
VV-Nr. 051/06 
 

A 23) Anfragen und Mitteilungen 
 

A 23.1) Einrichtung von Ganztagshauptschulen 
VV-Nr. 115/06 

 
 
B) Nichtöffentlicher Teil 
 

B 1) Prüfungsausschuss gemäß § 22 der Verordnung über die Ausbildung und Prü-
fung für die Laufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande 
NRW (VAPmD-Feu); 

 hier: Neukonzeption des Ausschusses 
 VV-Nr. 081/06 
 
B 2) Vermarktung und Erschließung von Wohnbauflächen  
 VV-Nr. 052/06 
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 B 3)  a)  Gewährung eines Darlehens  
 b) Abgabe einer Rangrücktrittserklärung 
 VV-Nr. 070/06 
 
B 4)  Vergabeangelegenheiten 
 

B 4.1) Umgestaltung der Kaiser-, Franz- und Bismarckstraße; 
 hier:  Ausführung von Kanal- und Straßenbauarbeiten  
VV-Nr. 118/06 
 
B 4.2) Umgestaltung der Siedlung Eduard-Mörike-Platz; 
 hier: Ausführung von Kanal- und Straßenbauarbeiten 
VV-Nr. 119/06 
 
B 4.3) Abbruch incl. Asbest- und PCB-Entsorgung des Hallen- und Freibades 

in Eschweiler-Weisweiler 
VV-Nr. 120/06   
 

B 5) Neuordnung des Aufgabenbereiches „Tageseinrichtungen für Kinder“; 
 hier: Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) 
 VV-Nr. 117/06 
 
B 6) EuRegionale 2008; 
 hier: Projektentwicklung „Seetribüne – Seebühne – Se(e)hfenster“ 
 VV-Nr. 054/06 
 
B 7 ) Anfragen und Mitteilungen 

 
B 7.1 Beschlusskontrolle 
VV-Nr. 104/06 
 
 
 

A)  Öffentlicher Teil 
 
  

Bgm. Bertram eröffnete die Sitzung des Rates um 16.00 Uhr und begrüßte die Rats-
mitglieder, die Mitarbeiter der Verwaltung, die Vertreter der Presse sowie die an-
wesenden Zuhörer. 

 
Er stellte fest, dass die Einladung zur Ratssitzung sowie die Tagesordnung frist- und 
formgerecht zugegangen seien und die Beschlussfähigkeit des Rates gegeben sei. 

 
Auf Antrag des RM Pieta wies Bgm. Bertram darauf hin, dass für die Dauer der Ratssit-
zung Rauchverbot im Sitzungssaal gelte. 

 
RM Dittrich beantragte, die vorliegende Tagesordnung im öffentlichen Teil um einen 
Tagesordnungspunkt „Blaustein-See“ zu erweitern, bei dem generelle Fragen zum 
Blaustein-See (Nutzungskonzept pp.) erörtert werden sollten, nicht jedoch inhaltliche 
Fragen zur VV-Nr. 070/06. Diese sollten - wie in der Tagesordnung vorgesehen - unter 
TOP B 3) im nichtöffentlichen Teil behandelt werden. 

 
RM Gehlen beantragte, entsprechend der Tagesordnung nur den TOP B 3) zum Blau-
stein-See zu behandeln. 
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Herr Kamp wies darauf hin, dass die Erweiterung der Tagesordnung gem. § 13 Abs. 5 
der Geschäftsordnung des Rates nur unter der Voraussetzung erfolgen könne, dass es 
sich um eine Angelegenheit handelt, die von äußerster Dringlichkeit ist und keinen Auf-
schub duldet. Eine Dringlichkeit sei hier jedoch nicht erkennbar. 

 
Der Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung wurde durch den Rat daraufhin mit 24 
Nein-Stimmen (SDP, Grüne) gegen 23 Ja-Stimmen (CDU, UWG, FDP) abgelehnt. 

 
  
 A 1) Fragestunde für Einwohner 

  
 Bgm. Bertram gab zur Kenntnis, dass derzeit keine Anfragen vorlägen. 
 

 
A 2) Genehmigung einer Niederschrift  
 
 Die Niederschrift wurde einstimmig genehmigt. 
 
 
A 3) Wiederwahl von Herrn Beigeordneten Manfred Knollmann zum Beigeord-

neten und Kämmerer; 
 Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

08.03. 2006 
 VV-Nr. 116/06 

 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf mit 44 Ja-Stimmen 

(SPD, CDU, Grüne, FDP, Bgm.) bei 4 Gegenstimmen (UWG) mehrheitlich zu: 
 
 Aufgrund des § 71 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – 

GO NRW – in seiner derzeitigen Fassung wird  
 

Herr Beigeordneter Manfred Knollmann 
 

mit Wirkung vom 01.08.2006 unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit 
für den Zeitraum von 8 Jahren zum Beigeordneten und Kämmerer wieder ge-
wählt. 

 
 Der Vorgenannte wird in die Besoldungsgruppe B 2 eingewiesen und erhält die 
 Dienstbezüge dieser Besoldungsgruppe. 
 

Aufgrund der §§ 5 und 6 der Eingruppierungsverordnung – EingrVO – in ihrer 
derzeitigen Fassung wird dem Vorgenannten weiterhin eine Aufwandsentschä-
digung in Höhe von monatlich 81,81 € gewährt. 

 
 
A 4) Haushaltssatzung 2006 
 
 
 A 4.1) Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung der 

Stadt Eschweiler für das Haushaltsjahr 2006 gemäß § 80 Abs. 3 
GO NRW 

 
 Beig. Knollmann gab zur Kenntnis, dass keine Einwendungen gegen den Ent-

wurf der Haushaltssatzung 2006 eingegangen seien. 
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 A 4.2) Erlass der Haushaltssatzung 2006 
   VV-Nr. 111/06 

 
Vor Beratung über die Verwaltungsvorlage zu TOP A 4.2 hielten die RM Geh-
len, Dittrich, Spies, Leisten und Theuer zunächst die Haushaltsreden der ein-
zelnen Ratsfraktionen (Anlagen 1 – 5). 
 
In der Zeit von 16.45 – 16.55 Uhr und von 17.54 – 18.03 Uhr wurde die Sitzung 
jeweils für eine Sitzungspause unterbrochen. 
 
Im Anschluss an die Haushaltsreden wurden zunächst die in der Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses am 22.03.2006 zurückgestellten Anträge zum 
Haushalt 2006 beraten. Hierzu wurden folgende Beschlüsse gefasst bzw. Erläu-
terungen gegeben: 
 
Antrag der CDU-Stadtratsfraktion „Bebauungsplan Auf dem Driesch“ 
 
Unter Bezugnahme auf den Antrag der CDU-Stadtratsfraktion vom 21.02.2006 
auf Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 100.000,00 € für die Er-
schließung des Geländes des ehem. Hallen- und Freibades Weisweiler gab 
Herr Röhrig bekannt, dass im Rahmen der Vermarktung des Geländes Ver-
handlungen mit Investoren auch mit dem Ziel geführt würden, die Erschließung 
durch den Investor durchführen zu lassen. Eine Beschlussfassung über den An-
trag unterblieb daher. 
 
Antrag des Sozialdienstes kath. Frauen auf Gewährung eines Zuschusses in 
Höhe von 2.500,00 € 
 
Der Rat verwies den Antrag des Sozialdienstes kath. Frauen vom 16.03.2006 
mit 45 Ja-Stimmen (SPD, CDU, Grüne, UWG, Bgm.) bei 3 Enthaltungen (FDP) 
einstimmig zur Beratung und Beschlussfassung in die Sitzung des Sozial- und 
Seniorenausschusses am 06.04.2006. 
 
Im Anschluss fasste der Rat mit 25 Ja-Stimmen (SPD, Grüne, Bgm.) bei 23 Ge-
genstimmen (CDU, UWG, FDP) mehrheitlich folgenden Beschluss: 

 
  

I. Haushaltssatzung 2006 

  
Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen a.F.  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), beschließt der Rat der 
Stadt Eschweiler folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Stadt voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben und not-
wendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im 

 
 

Verwaltungshaushalt 

in der Einnahme auf 115.410.930 €

in der Ausgabe auf 115.562.620 €
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Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf 36.776.260 €

in der Ausgabe auf 36.776.260 €
 
 festgesetzt.  

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2006 zur Finanzie-
rung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen) erforderlich ist,  wird auf 6.970.800 €  festgesetzt. 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investi-
tionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jah-
ren erforderlich ist, wird auf 4.203.200 € festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 32.000.000 € 
festgesetzt. 

 
§ 5 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2006 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 270 v.H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 391 v.H. 

2. Gewerbesteuer 430 v.H. 
 

§ 6 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2014 wie-
der hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaß-
nahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen. 

  
§ 7 

 
 1.  Im Stellenplan sind verschiedene Stellen als „künftig wegfallend“ (kw) bzw. „künftig 

umzuwandeln“ (ku) ausgewiesen. 
 

  Hieraus ergibt sich nachstehende Rechtsfolge: 
 
  kw-Vermerk: Die Stelle kommt nach Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall. 

   
  ku-Vermerk:  Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Plan-

stelle einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwan-
deln. 

 
 2.  Der Bürgermeister ist ermächtigt, Beamte bei Verleihung eines Amtes mit höherem 

Endgrundgehalt mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Plan-
stelle einzuweisen, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehe-
nen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die 
Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren (§ 3 Abs. 1 LBesG). 
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II. Haushaltsvermerke 

  
Ergänzend zu den gemäß vorliegendem Haushaltsentwurf 2006 festgelegten Haus-
haltsvermerken (IV. Haushaltsvermerke) werden nachstehende Haushaltsstellen mit 
einbezogen 

 
Haushaltsvermerke nach § 17 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 2 Gemeinde-
haushaltsverordnung (GemHVO a.F.) 
 
Vermögenshaushalt 

 
 

Einnahme Ausgabe 
2.21000.360100 Zuweisungen vom Bund  

- Offene Ganztagsschule 
 KGS Bohl - 

2.21000.360200 Zuweisungen vom Bund  
- Offene Ganztags- 
schule KGS Kinzweiler - 

 
2.21000.935400 

 
Erwerb von beweglichen 
Sachen des Anlagever- 
mögens (Offene Ganz- 
tagsschule) 
 

2.21000.935400 Erwerb von beweglichen 
Sachen des Anlagever- 
mögens (Offene Ganz- 
tagsschule) 

2.21000.940800 Ausbau der KGS Kinz- 
weiler als Offene Ganz- 
tagsschule 

 
 
 

2.21000.360300 

 
 
 
Zuweisungen vom Bund 
- Offene Ganztags- 
schule KGS Don-Bonco - 

2.21000.940900 Ausbau der KGS Don- 
Bosco als Offene Ganz- 
tagsschule 

 
 
 A 4.3) Finanzplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 

2005 – 2009  
   VV-Nr. 037/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf mit 25 Ja-Stimmen 

(SPD, Grüne, Bgm.) bei 23 Gegenstimmen (CDU, UWG, FDP) mehrheitlich zu: 
 
 1.  Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2005 – 2009 wird zur Kenntnis 

genommen. 
 
 2.  Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2005 – 2009 wird be-

schlossen. 
 
 3.  Das Ergebnis der abschließenden Haushaltsberatung ist in die Finanzpla-

nung und das Investitionsprogramm einzuarbeiten. 
 
 
 A 4.4) Haushaltssicherungskonzept 2005 – 2009; 
   hier: 1. Fortschreibung 
   VV-Nr. 098/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf mit 25 Ja-Stimmen 

(SPD, Grüne, Bgm.) bei 23 Gegenstimmen (CDU, UWG, FDP) mehrheitlich zu: 
 
 Die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2005 – 2009 wird be-

schlossen. 
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 Das Ergebnis der Haushaltsberatung ist in das Haushaltssicherungskonzept 

einzuarbeiten. 
 
 
A 5) Jahresrechnung 2005 
 VV-Nr. 083/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
 Der Stadtrat nimmt davon Kenntnis, dass die Jahresrechnung 2005 fristgerecht 

aufgestellt und festgestellt worden ist. 
 
 Zur Vorbereitung der Abnahme der Jahresrechnung und der Entscheidung über 

die Entlastung durch den Stadtrat wird nunmehr die Jahresrechnung zur Prü-
fung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen, der sich zur Durchfüh-
rung seiner Arbeiten zunächst des Amtes „Rechnungsprüfung“ bedient. 

 
 
A 6) Bildung von Haushaltsausgaberesten 
 - Genehmigung einer Dringlichen Entscheidung - 
 VV-Nr. 049/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf mit 25 Ja-Stimmen 

(SPD, Grüne, Bgm.) bei 23 Gegenstimmen (CDU, UWG, FDP) mehrheitlich zu: 
 
 Die am 08.03.2006 vom Haupt- und Finanzausschuss gemäß § 60 Abs. 1 Satz 

1 GO NRW n.F. gefasste dringliche Entscheidung mit dem nachstehenden 
Wortlaut wird genehmigt. 

 
 Aufgrund des § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung ent-

scheidet der Haupt- und Finanzausschuss wie folgt: 
 
 Der Bildung der entsprechend beigefügter Auflistung in das Haushaltsjahr 2006 

zu übertragenden Haushaltsausgabereste wird zugestimmt. 
 
 
A 7)  Rückzahlung der gewährten Zuwendung der Bezirksregierung Köln gemäß 

Bescheid vom 16.07.2003 über 185.164,35 € aus dem Jahre 1989 für Stra-
ßenbaumaßnahmen zuzüglich Zinsen 

 VV-Nr. 040/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
  
 Die am 08.03.2006 vom Haupt- und Finanzausschuss gemäß § 60 Abs. 1 Satz 

1 GO NRW gefasste dringliche Entscheidung mit dem nachstehenden Wortlaut 
wird genehmigt. 

 
 Aufgrund des § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung ent-

scheidet der Haupt- und Finanzausschuss wie folgt: 
 
 Die Stadt Eschweiler erstattet der Bezirksregierung Köln die mit Bescheid vom 

16.07.2003 angeforderte Zuwendung in Höhe von 185.164,35 € zuzüglich Zin-
sen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 EuroEG NRW 
vom Eintritt der Unwirksamkeit bis zum Tag der Erstattung. 
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 Die Haushaltsmittel werden im Haushalt 2006 bereitgestellt. 
 
 Hinsichtlich der konkreten Zinsforderung des Landes NRW wird die Verwaltung 

zu gegebener Zeit eine weitere Verwaltungsvorlage fertigen, in der auch zum 
Ergebnis der Prüfung zur Inanspruchnahme der Eigenschadenversicherung 
Stellung genommen wird. 

 
 
A 8) Satzung der Stadt Eschweiler über die Festsetzung der Realsteuerhebe-

sätze für das Haushaltsjahr 2006 
 VV-Nr. 101/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf mit 25 Ja-Stimmen 

(SPD, Grüne, Bgm.) bei 23 Gegenstimmen (CDU, UWG, FDP) mehrheitlich zu: 
 
 Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 25 des 
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) in der zurzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 29.03.2006 fol-
gende Hebesatzsatzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
 
 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2006 

wie folgt festgesetzt: 
 
 

1 Grundsteuer  

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 270 v.H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 391 v.H. 

2 Gewerbesteuer 430 v.H. 
 
 

§ 2 
 
 Diese Satzung tritt am 01. Januar 2006 in Kraft. 
 
 
A 9) Mitgliedschaft in der Eifel-Touristik Agentur NRW e.V. 
 VV-Nr. 063/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf mit 44 Ja-Stimmen 

(SPD, Grüne, CDU, FDP, Bgm.) bei 4 Gegenstimmen (UWG) mehrheitlich zu: 
 
 Dem Antrag auf Mitgliedschaft der Stadt Eschweiler in der Eifel-Touristik Agen-

tur NRW e.V. wird vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung zur 
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zugestimmt. 

 
 Zum Vertreter der Stadt Eschweiler in der Mitgliederversammlung der Eifel-

Touristik Agentur NRW e.V. wird Herr Dietmar Röhrig bestellt. 
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A 10) Beteiligung der Stadt Eschweiler an der EWV Energie- und Wasserversor-

gung GmbH; 
 hier:  Gründung der regionetz GmbH 
 VV-Nr. 108/06 
 
 RM Müller bat die Verwaltung um Stellungnahme, ob mit der in der Verwal-

tungsvorlage beschriebenen Gesellschaftsgründung für die EWV-Kunden eine 
Preiserhöhung verbunden sei. 

 
 Bgm. Bertram erläuterte, dass die Energieversorger aufgrund einer entspre-

chenden EU-Richtlinie zu der in der Verwaltungsvorlage beschriebenen Tren-
nung der Geschäftsbereiche gehalten seien, was bei den Energieversorgern mit 
Mehraufwand verbunden sei, aber für den Endverbraucher nicht zwangsläufig 
eine Preiserhöhung bedeute. Allerdings könne er weder eine geplante Preiser-
höhung noch das Gegenteil bestätigen. 

 
 Daraufhin stimmte der Stadtrat dem nachstehenden Beschlussentwurf bei 1 

Enthaltung (RM Müller) einstimmig zu: 
 
 Die Stadt Eschweiler stimmt auf der Grundlage des als Anlage 1 beigefügten 

Gesellschaftsvertrages der Beteiligung der EWV Energie- und Wasserversor-
gung GmbH an der regionetz GmbH zu und beauftragt den Vertreter der Stadt 
Eschweiler in der Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasser-
versorgung GmbH entsprechend zu votieren. 

 
 
A 11) Wahl von Schiedspersonen für die Schiedsamtsbezirke Eschweiler I, 

Eschweiler VI und Eschweiler VII 
 VV-Nr. 107/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
 Gemäß § 3 des Gesetzes über das Schiedsamt in den Gemeinden des Landes 

Nordrhein-Westfalen vom 16.12.1992 (GV NR 1993, S. 32), zuletzt geändert 
durch Art. 67 des Gesetzes vom 25.09.2001 (GV NRW S. 708) wird 

 
 1.  Frau Ulrike Sickert 

  zur Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Eschweiler I - Röhe und  
  Teil Innenstadt - 

 
 2.  Herr Bernhard Breuer  
  zur stellvertretenden Schiedsperson für den Bezirk Eschweiler VI  
  - Dürwiß - 
 
 3.  Herr Herbert Best  
  zur Schiedsperson für den Bezirk Eschweiler VII - Weisweiler - 

 
 4.  Frau Angelika Köhler  

  zur stellvertretenden Schiedsperson für den Bezirk Eschweiler VII  
  - Weisweiler - 
 
 für die Dauer von 5 Jahren gewählt. 
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A 12) Ordnungsbehördliche Verordnung für die verkaufsoffenen Sonntage am 

02.04.2006 im Rahmen des Frühlingsstadtfestes vom 31.03. – 02.04.2006 
und am 10.09.2006 im Rahmen des Handwerkermarktes mit Autoschau 
vom 08.09. – 10.09.2006 

 - Genehmigung einer Dringlichen Entscheidung - 
 VV-Nr. 045/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
 Die am 08.03.2006 vom Haupt- und Finanzausschuss gemäß § 60 Abs. 1 Satz 

1 GO NRW gefasste dringliche Entscheidung mit dem nachstehenden Wortlaut 
wird genehmigt. 

 
 Aufgrund des § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung ent-

scheidet der Haupt- und Finanzausschuss wie folgt: 
 
 Der Erlass der Verordnung gem. Anlage 5 über das Offenhalten von Verkaufs-

stellen aus Anlass des Frühlingsstadtfestes am 02.04.2006 sowie des Hand-
werkermarktes mit Autoschau am 10.09.2006 wird beschlossen. 

 
 
A 13) Resolution zum Erhalt der Autobahnwache Eschweiler; 
 hier: Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD vom 

08.02.2006 
 VV-Nr. 091/06 
 
 Nach eingehender Diskussion über die mit dem Antrag der Ratsfraktionen von 

SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 08.02.2006 zugleich vorgelegte Begrün-
dung der Resolution fasste der Stadtrat bei 3 Enthaltungen (RM Müller, RM Olb-
rich, RM Waltermann) einstimmig nachstehenden Beschluss: 

 
 „Der Rat der Stadt Eschweiler stimmt dem beigefügten Text der Resolution zum 

Erhalt der Autobahnwache Eschweiler – ohne den Text der Begründung – zu. 
 
 Die Resolution wird dem Innenminister, der Landesregierung sowie den im 

Landtag vertretenen Fraktionen zugeleitet.“ 
 
 
A 14) Bestandssicherung des Kids-Klubs bis zum Jahresende 2006 
 VV-Nr. 089/06 

 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf mit 32 Ja-Stimmen 

(SPD, Grüne, UWG, FDP, Bgm.) bei 16 Gegenstimmen (CDU) mehrheitlich zu: 
 

Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt, dem Antrag des Deutschen Kinder-
schutzbundes, Ortsverband Eschweiler e.V. vom 08.02.2006 in der Form zu 
entsprechen, dass zur Bestandssicherung der Kids-Klubs bis zum Jahresende 
2006 über den derzeitigen Haushaltsansatz hinaus eine Zuschussgewährung 
von insgesamt 185.000,00 Euro seitens der Stadt erfolgt. Die Höhe des Zu-
schusses wird nach Maßgabe der nachweislich nicht gedeckten Kosten ermit-
telt. Die Zuschussgewährung steht insgesamt unter dem Vorbehalt der Nach-
prüfung durch die Verwaltung. 
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Der gegenüber dem Haushaltsjahr 2004 zu verzeichnende Mehraufwand wird 
entsprechend der Auflage des Landrates in der Haushaltsverfügung vom 
13.12.2005 durch Einsparungen bei anderen Positionen kompensiert. 
 

 
A 15) Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Energiekostenbeteiligung für die 

Nutzung städtischer Sportanlagen sowie kreiseigener Sportanlagen im 
Stadtgebiet 

 VV-Nr. 349/05 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
 Die als Anlage 1 beigefügte „Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Energie-

kostenbeteiligung für die Nutzung städtischer Sportanlagen sowie kreiseigener 
Sportanlagen im Stadtgebiet“ wird mit den im Rahmen der Vorberatung durch 
den Sportausschuss vorgenommenen Änderungen/Ergänzungen beschlossen. 

 
 
A 15.1 Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Jugendförderung der Eschweiler 

Sportvereine 
 VV-Nr. 351/05 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
 Die als Anlage 1 beigefügte Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Jugendför-

derung der Eschweiler Sportvereine wird beschlossen. 
 
 
A 16) Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur 

Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen 
 VV-Nr. 352/05 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
 Die als Anlage beigefügte Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Gewährung 

von Zuschüssen zur Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen wird mit den im 
Rahmen der Vorberatung durch den Sportausschuss vorgenommenen Ände-
rungen beschlossen. 

 
 
A 17) Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Eschweiler; 
 hier: Finanzielle Eckwerte 
 VV-Nr. 078/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
 Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Rahmen der Haus-

haltsplanberatungen 2006 zu beschließenden, in der Verwaltungsvorlage aufge-
führten Haushaltspositionen der Kinder- und Jugendförderung als Grundlage für 
den fiskalischen Teil des für den Zeitraum 2006 – 2009 zu erstellenden Kinder- 
und Jugendförderplanes zu betrachten und diesbezüglich einen entsprechen-
den Beschluss zu fassen. 

 Im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanberatungen ist ggf. eine entsprechende 
Anpassung an die aktuelle Haushaltssituation unter Einbeziehung der vertrag-
lichen Vereinbarungen mit den freien Trägern vorzunehmen. 
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A 18) Zahlung eines Alterssicherungsbeitrages an Pflegefamilien 
 VV-Nr. 086/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
 a)  Die Stadt Eschweiler zahlt pro Pflegefamilie weiterhin einen Alterssiche-

rungsbeitrag in Höhe von monatlich 153,00 €, der sich aus 76,50 € pflich-
tigem Anteil und aus 76,50 € freiwilliger Leistung zusammensetzt. 

 
  Der Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.03.2000 auf Zahlung 

eines Alterssicherungsbeitrages von 153,00 € monatlich als freiwillige 
Leistung wird insofern aufgehoben. 

 
 b) Bezüglich der Zahlung eines Beitrages zur Alterssicherung an Tagespfle-

gepersonen und zur Unfallversicherung an Pflegefamilien und Tagespfle-
gepersonen wird die Anwendung der gesetzlichen Regelungen zur Kennt-
nis gegeben. 

 
 
A 19) Resolution zu Kürzungen der Landesregierung NRW im Bereich der Kin-

der- und Jugendhilfe; 
 hier: Antrag der Ratsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

vom 13.02.2006 
 VV-Nr. 082/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf mit 26 Ja-Stimmen 

(SPD, Grüne, RM Olbrich, Bgm.) bei 21 Gegenstimmen (CDU, FDP, RM Spies, 
RM Müller) und 1 Enthaltung (RM Waltermann) mehrheitlich zu: 

 
 Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt, die in Anlage 2 zu dieser Vorlage for-

mulierte Resolution zu Kürzungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe der 
Landesregierung NRW zuzuleiten. 

 
 
Anschließend fand in der Zeit von 19.09 – 19.28 Uhr eine Sitzungspause statt. 
 
 
A 20) Straßenbenennung bzw. Straßenumbenennung für die Umgehungsstraßen      

B 264 n und K 23 n im Bereich Weisweiler 
 VV-Nr. 047/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
 Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt: 
 
 1.  die B 264 n vom Kreuzungspunkt Dürener Straße bis zur Hüchelner    

Straße in 
Kölner Straße 

  zu benennen, 
 
 2.  das Teilstück der Hüchelner Straße, das künftig Bundesstraße wird, bis 

zur Einmündung Weißer Weg in 
 

Kölner Straße 
  umzubenennen und 
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 3.  das Verbindungsstück der K 23 – Wenauer Straße – vom Kreisverkehr   

Hüchelner Straße bis zur B 264 n in 
 

Wenauer Straße 
  zu benennen. 
 
 
A 21) Empfangsgebäude Hauptbahnhof Eschweiler; 
 hier:  - Festlegung des Stadterneuerungsgebietes 
   - Maßnahmenplan  
 VV-Nr. 090/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
 I.  Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt, zur Durchführung der aus dem 

Rahmenplan „Hauptbahnhof Eschweiler“ entwickelten Maßnahmen das in 
der Anlage mit Gebietsabgrenzung dargestellte Gebiet der Eschweiler In-
nenstadt als Stadterneuerungsgebiet festzulegen und als „Stadterneue-
rungsgebiet Hauptbahnhof/Röthgener Straße“ zu bezeichnen. 

 
  Leitziel ist die Steigerung der Lebens- und Standortqualität im Umfeld des 

Eschweiler Hauptbahnhofs und im Bereich der Röthgener Straße. 
 
 II.  Der Rat der Stadt beschließt im Weiteren das aus dem Leitziel entwickelte 

Maßnahmenprogramm. Auf dieser Grundlage wird ein erstes Konzept erar-
beitet, welches die Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet einer zeitlichen 
Umsetzungspriorität zuordnet: 

 
• Sanierung und Umnutzung des Empfangsgebäudes des Eschweiler 

Hauptbahnhofs 
• Profilierung des Bahnhofbereiches als „Tor zur Stadt“ sowie städtebauli-

che und gestalterische Aufwertung des gesamten Umfeldes 
• Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Adresse Eschweilers unter 

Einbezug des denkmalgeschützten Bahnhofgebäudes 
• Neuordnung des ruhenden Verkehrs 
• Ausbau, Aufwertung und Neugestaltung der Röthgener Straße als Bin-

deglied zur Innenstadt Eschweiler 
• Entwicklung untergenutzter Flächen wie Blockinnenbereiche, Baulücken 

oder auch fehlgenutzter Flächen 
• Entwicklung einer fußläufigen und radfreundlichen Verbindung zur In-

nenstadt und zur Inde 
• Erhaltung und Herausarbeiten der historischen Bausubstanz zur Ausbil-

dung einer eigenen Identität des Stadtquartiers 
  
 

A 21.1 L 11n-Süd: „Ortsumgehung Hastenrath“ 
 VV-Nr. 079/06 
 
 Nach eingehender Diskussion erklärte RM Leisten zu Protokoll, die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen habe erhebliche Bedenken gegen Ziffer 2 des in der 
Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses am 23.03.2006 diskutier-
ten Änderungsvorschlags, da eine naturverträgliche Alternative nicht ersichtlich 
sei.  
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 Auf Antrag des RM Dittrich erfolgte die Beschlussfassung über den o.a. Ände-

rungsvorschlag zu den Einzelpunkten getrennt. 
 
 Der Stadtrat fasste daraufhin folgende Beschlüsse: 
 
 1)  Der Stadtrat stimmte folgendem Beschlussvorschlag mit 25 Ja-Stimmen 

(SPD, Grüne, Bgm.) bei 21 Gegenstimmen (CDU, FDP, RM Müller, RM Olb-
rich) und 2 Enthaltungen (RM Spies, RM Waltermann) mehrheitlich zu: 

 
  „Die Verwaltung wird aufgefordert, dem Landesbetrieb Straßenbau NRW in 

Aachen mitzuteilen, dass alle Planungen zur hier vorgelegten Trassenfüh-
rung L 11 n umgehend eingestellt werden sollen.“ 

 
 2) Der Stadtrat stimmte folgendem Beschlussvorschlag mit 46 Ja-Stimmen 

(SPD, CDU, UWG, FDP, Bgm.) bei 2 Gegenstimmen (Grüne) mehrheitlich 
zu: 

 
  „Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Landesbetrieb Stra-

ßenbau NRW eine alternative Trassenführung südlich Hastenrath in Rich-
tung AS Eschweiler-Ost (L 11 n) zu untersuchen.“ 

 
 3) Der Stadtrat stimmte folgendem Beschlussvorschlag einstimmig zu: 
 

  Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit der Bürgerinitiative auf den 
Landesbetrieb Straßenbau NRW einzuwirken, kurzfristig verkehrsberuhi-
gende Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt Hastenrath (L 11) umzusetzen.“ 

 
 
A 22)  Planungsangelegenheiten 
 
 Bgm. Bertram wies die Ratsmitglieder auf die zu beachtenden Mitwirkungsver-

bote gemäß § 31 in Verbindung mit § 43 Abs. 2 GO NRW hin. 
 
 

A 22.1) 52. Änderung des Flächennutzungsplans - Fronhoven -; 
hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Beschluss der 

Flächennutzungsplanänderung 
VV-Nr. 318/05 
 

 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf mit 44 Ja-Stimmen 
(SPD, Grüne, CDU, FDP, Bgm.) gegen 4 Nein-Stimmen (UWG) mehrheitlich zu: 
 
I.  Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB werden nach 

Maßgabe der Verwaltungsvorlage abgewogen (Anlage 1). 
 
II.  Die Stellungnahmen der Behörden gem. § 3 (2) BauGB werden nach 

Maßgabe der Verwaltungsvorlage abgewogen (Anlage 2). 
 
III.  Die sonstigen öffentlichen und privaten Belange werden entsprechend der 

Verwaltungsvorlage und der Planbegründung gewürdigt. 
 
IV. Der Entwurf der 52. Änderung des Flächennutzungsplans – Fronhoven – 

(Anlage 3) mit Begründung (Anlage 4) wird beschlossen. 
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A 22.2) 83. Änderung des Flächennutzungsplanes - Langwahn -; 

hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Beschluss der 
Flächennutzungsplanänderung 

VV-Nr. 019/06 
 

 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf mit 47 Ja-Stimmen 
(SPD, Grüne, CDU, FDP, RM Spies, RM Olbrich, RM Waltermann, Bgm.) bei 1 
Gegenstimme (RM Müller) mehrheitlich zu: 
 
I.  Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 und 2 BauGB wer-

den nach Maßgabe der Verwaltungsvorlage abgewogen (Anlage 1). 
 
II.  Die Stellungnahmen der Behörden gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 und 2 

BauGB werden nach Maßgabe der Verwaltungsvorlage abgewogen (An-
lage 2). 

 
III.  Die 83. Änderung des Flächennutzungsplanes – Langwahn – (Anlage 5) 

mit Begründung (Anlage 6) wird beschlossen. 
 
 
A 22.3) 6. Änderung des Bebauungsplans E 6 - Krankenhaus -; 

hier:  Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Satzungsbe-
schluss 

VV-Nr. 021/06 
 
 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 

 
I.  Die Stellungnahmen der Behörden gem. § 3 (2) BauGB sowie § 4 (2) 

BauGB werden nach Maßgabe der Verwaltungsvorlage abgewogen (An-
lage 1). 

 
II.  Die sonstigen öffentlichen und privaten Belange werden entsprechend der 

Verwaltungsvorlage und der Planbegründung gewürdigt. 
 
III.  Der Bebauungsplan E 6 / 6. Änderung – Krankenhaus – (Anlage 2) wird 

gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung 
(Anlage 3) als Abschlussbegründung hierzu. 

 
 
A 22.4) Bebauungsplan E 51, 7. Änderung - Odilienstraße -; 

hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung und Satzungsbe-
schluss 

VV-Nr. 026/06 
 

 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
I. Die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 3 (2) sowie § 4 (1) BauGB werden nach Maßgabe der Verwal-
tungsvorlage abgewogen (Anlage 1). 

 
II.  Die sonstigen öffentlichen und privaten Belange werden entsprechend der 

Verwaltungsvorlage und der Planbegründung gewürdigt. 
 
III.  Der Bebauungsplan E 51, 7. Änderung – Odilienstraße – (Anlage 2) wird 

gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung 
(Anlage 3) als Abschlussbegründung hierzu. 
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A 22.5) Bebauungsplan 232 - Am Obergraben -; 

hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung und Satzungsbe-
schluss 

VV-Nr. 077/06 
 

 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
I. Die Anregungen der Bürger gemäß § 3 (2) sowie § 3 (1) BauGB werden 

nach Maßgabe der Verwaltungsvorlage abgewogen (Anlage 1). 
 
II.  Die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 3 (2) sowie § 4 (1) BauGB werden nach Maßgabe der Verwal-
tungsvorlage abgewogen (Anlage 2). 

 
III.  Die sonstigen öffentlichen und privaten Belange werden entsprechend der 

Verwaltungsvorlage und der Planbegründung gewürdigt. 
 
IV.  Der Bebauungsplan 232 – Am Obergraben – (Anlage 3) wird gemäß § 10 

(1) BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung (Anlage 4) als 
Abschlussbegründung hierzu. 

 
RM Paul (SPD) nahm an der Abstimmung unter Hinweis auf § 31 GO NRW 
nicht teil. 
 
 
A 22.6) Bebauungsplan 259 - Huppertzbruch -; 

hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung und Satzungsbe-
schluss 

VV-Nr. 075/06 
 

 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf bei 2 Enthaltungen 
(Grüne) einstimmig zu: 
 
I. Die Anregungen der Bürger gemäß § 3 (2) sowie § 3 (1) BauGB werden 

nach Maßgabe der Verwaltungsvorlage abgewogen (Anlage 1). 
 
II.  Die Stellungnahmen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 3 (2) sowie § 4 (1) BauGB werden nach Maßgabe der Verwal-
tungsvorlage abgewogen (Anlage 2). 

 
III.  Die sonstigen öffentlichen und privaten Belange werden entsprechend der 

Verwaltungsvorlage und der Planbegründung gewürdigt. 
 
IV.  Der Bebauungsplan 259 – Huppertzbruch – (Anlage 3) wird gemäß § 10 

(1) BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung (Anlage 4) als 
Abschlussbegründung hierzu. 

 
 
A 22.7) 1. Änderung des BP 245 - Hainbuchenweg -; 

hier:  Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Satzungsbe-
schluss 

VV-Nr. 060/06 
 

 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf mit 25 Ja-Stimmen 
(SPD, Grüne, Bgm.) bei 23 Gegenstimmen (CDU, UWG, FDP) mehrheitlich zu: 
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1.  Die Anregungen der Bürger werden nach Maßgabe der Verwaltungsvorla-

ge abgewogen (Anlage 1). 
 
2.  Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange werden nach Maßgabe der Verwaltungsvorlage abgewogen (An-
lage 2). 

 
3.  Die sonstigen öffentlichen und privaten Belange werden entsprechend der 

Verwaltungsvorlage und der Planbegründung gewürdigt. 
 
4.  Die 1. Änderung des Bebauungsplans 245 – Hainbuchenweg – (Anlage 3) 

wird gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen und die Begrün-
dung (Anlage 4) als Abschlussbegründung hierzu. 

 
 
A 22.8) 2. Änderung des BP 227 - Stadtgarten -; 

hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Satzungsbe-
schluss 

VV-Nr. 051/06 
 

 Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
1.  Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange werden nach Maßgabe der Verwaltungsvorlage abgewogen (An-
lage 1). 

 
2.  Die sonstigen öffentlichen und privaten Belange werden entsprechend der 

Verwaltungsvorlage und der Planbegründung gewürdigt. 
 
3.  Die 2. Änderung des Bebauungsplans 227 – Stadtgarten – (Anlage 2) wird 

gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung 
(Anlage 3) als Abschlussbegründung hierzu. 

 
 

A 23) Anfragen und Mitteilungen 
 

A 23.1) Einrichtung von Ganztagshauptschulen 
VV-Nr. 115/06 
 
Der Stadtrat nahm die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 
 

 
Weitere Anfragen und Mitteilungen lagen nicht vor. Bgm. Bertram schloss daher den öffentli-
chen Teil der Sitzung um 20.00 Uhr. 
 
























































































